
 

Weiterbildungsordnung LÄK BW (WBO 2006), Stand: 01.05.2018 
 

205 

Tropenmedizin  
 
Definition: 
 
Die Zusatzweiterbildung Tropenmedizin umfasst in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz 
die Epidemiologie, Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Gesundheitsstörungen und 
Erkrankungen, die mit den besonderen Lebensumständen, Krankheitserregern und 
Umweltbedingungen in tropischen, subtropischen und Ländern mit besonderer klimatischer 
oder gesundheitlicher Belastung verbunden sind. 
 
Weiterbildungsziel: 
 
Ziel der Zusatzweiterbildung ist die Erlangung der fachlichen Kompetenz in Tropenmedizin 
nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte sowie 
des Weiterbildungskurses. 
 
Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 
 
Facharztanerkennung 
 
Weiterbildungszeit: 
 
• 12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten für Tropenmedizin 

gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 an einer tropenmedizinischen Einrichtung 
• 12 Monate tropenmedizinische Tätigkeit in der Patientenversorgung einer medizinischen 

Einrichtung in den Tropen oder Subtropen 
• 3 Monate Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in Tropenmedizin und Medizinische 

Parasitologie  
 
Weiterbildungsinhalt: 
 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
 
- der Epidemiologie, Erkennung und Behandlung von Tropen- und Reisekrankheiten 

einschließlich bakterieller, viraler, mykotischer und parasitärer Infektionen und 
Gifttierunfällen 

- der medizinischen Beratung vor Reisen und Auslandseinsätzen einschließlich Prophy-
laxemaßnahmen und Impfungen 

- der Gesundheitswissenschaft in tropischen, subtropischen Ländern und Entwick-
lungsländern sowie geomedizinischen Zusammenhängen 

- arbeits- und umweltmedizinischen Aspekten des Auslandes einschließlich Vorsorge- und 
Tauglichkeitsuntersuchungen 

- der Indikationsstellung, sachgerechten Probengewinnung und -behandlung für 
Laboruntersuchungen und Einordnung der Ergebnisse in das jeweilige Krankheitsbild 

- Durchführung des mikroskopischen Nachweises von Protozoen und Würmern 
einschließlich Wurmeiern und Larven 
 

 


